
BERATUNGSHILFE

Wer hat Anspruch? Wie beantrage ich sie?
Informationsblatt der Rechtsberatungsstelle BSBZ Kalk

Was ist Beratungshilfe?

Beratungshilfe (BerH) ist eine staatliche Leistung, die einkommensschwachen Personen ermöglicht,
kostenlose oder sehr günstige Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. Die Rechtsgrundlage bildet
das Beratungshilfegesetz (BerHG).

Wer hat Anspruch?

Anspruch haben Sie, wenn Sie aufgrund Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse die Kosten für rechtliche
Beratung nicht aufbringen können (§ 1 BerHG). Als Orientierung gilt: Wenn Ihr Einkommen
unterhalb der Einkommensgrenzen liegt (nach Abzug von Miete, Unterhaltspflichten und
Freibeträgen für Kinder), haben Sie in der Regel Anspruch.

Situation Ungefähre Grenze (netto)

Alleinstehend ca. 1.400 EUR/Mon.

Alleinerziehend, 1 Kind ca. 1.900 EUR/Mon.

Paar ohne Kinder ca. 1.900 EUR/Mon.

Paar mit 2 Kindern ca. 2.800 EUR/Mon.

Hinweis: Dies sind Richtwerte. Eine genaue Prüfung erfolgt in unserer Beratungsstelle.

Für welche Rechtsgebiete gilt Beratungshilfe?

• Mietrecht (Kündigung, Mietminderung, Kaution)

• Sozialrecht (SGB II Bürgergeld, SGB III Arbeitslosengeld, SGB XII Grundsicherung)

• Ausländerrecht (Aufenthaltstitel, Asyl, Familiennachzug)

• Familienrecht (Unterhalt, Sorgerecht)

• Schulden- und Vertragsrecht (Mahnbescheide, Inkasso)

• Arbeitsrecht (Kündigung, Abfindung)

Ausgeschlossen sind u.a.: Straf- und Bußgeldsachen, Verfahren mit laufendem Gerichtsverfahren
(dann gilt Prozesskostenhilfe, ZPO § 114).

Wie beantragen Sie Beratungshilfe?

1. Kommen Sie in unsere Beratungsstelle: Bringen Sie einen Einkommensnachweis
(Lohnabrechnung, Bürgergeld-Bescheid, Renteninformation) mit.

2. Unser Team prüft kostenlos, ob Sie Anspruch haben, und hilft Ihnen beim Ausfüllen des Antrags.

3. Der Antrag wird beim Amtsgericht Köln eingereicht. Die Bewilligung dauert in der Regel 1–3
Tage.

4. Sie bezahlen einen Eigenanteil von 15 EUR (§ 44 RVG). Der Rest wird vom Staat übernommen.



Rechtsberatungsstelle BSBZ Kalk

Olpener Str. 181 · 51103 Köln

Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 9–12 Uhr, Mi 14–17 Uhr (Termine erwünscht)

Tel.: 0221 9921-4400 (fiktiv) · bsbz-kalk@stadt-koeln.de

Quellen: BerHG §§ 1–9; RVG § 44; AG Köln Infomerkblatt Beratungshilfe 2026.


